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Der reine Sachverhalt 
 

Die Verbrechen an der DDR-Grenze in der Schilderung des Bundesgerichtshofs 

Wolfgang Schuller 

 
I. 

 

Die Diskussionen darüber, ob die sogenannte rechtliche Aufarbeitung des SED-Unrechts 
gelungen sei oder nicht, und wenn nicht, ob sie zu milde oder etwa gar zu hart ausgefallen 
sei, spielen sich oft reichlich abstrakt ab. Die realen Vorgänge, die zur Aburteilung stehen, 
spielen in der Öffentlichkeit entweder eine zu geringe Rolle, oder sie werden, je nach Me-
dium, unangemessen vereinfacht oder sensationell aufgeblasen. Es ist in der Tat schwierig, 
die ganze Lebenswirklichkeit, die den Urteilen zugrundeliegt, so darzustellen, daß sie in 
allen ihren Dimensionen vermittelt wird. Letztlich ist das wohl nur durch künstlerische 
Gestaltung möglich, wobei man allerdings vergeblich nach solchen Texten Ausschau hält. 
Man braucht aber gar nicht so weit zu suchen. Die Strafurteile selber, die die sogenannte 
Regierungskriminalität der DDR betreffen, hatten ja, wie jedes andere Strafurteil auch, die 
Pflicht, zunächst die Tat zu schildern, die dem Urteilsspruch zugrundeliegt. Dabei kam es 
nur auf die reinen Sachverhalte an, objektive wie subjektive, die rechtlich erheblich wa-
ren; die große Kunst des Strafrichters muß es sein, nur das Wesentliche und nichts Über-
flüssiges in die Sachverhaltsschilderung aufzunehmen. Es soll im folgenden diese norma-
lerweise unbekannte Literaturgattung aus ihrem Insiderdasein herausgeholt werden, und 
zwar so, daß für die Fälle einige Kostproben gegeben werden, die sich mit den sogenann-
ten Mauerschützen befassen. Die Texte sind der amtlichen Entscheidungssammlung des 
Bundesgerichtshofes in Strafsachen entnommen, in die nur diejenigen Urteile aufgenom-
men werden, die über den jeweiligen Fall hinaus rechtlich von besonderer Bedeutung sind. 
Die Passagen werden ohne besondere Kennzeichnung wörtlich zitiert 1; wenn in den Tex-
ten Anführungsstriche vorkommen, dann handelt es sich um Zitate innerhalb der Texte 
selber. 
 

II. 
 

1. Die Angeklagten waren als Angehörige der Grenztruppen der DDR - W. als Unteroffi-
zier und Führer eines aus zwei Personen bestehenden Postens, H. als Soldat - an der Berli-
ner Mauer eingesetzt. Dort haben sie am 1. Dezember 1984 um 3.15 Uhr auf den 20 Jahre 
alten, aus der DDR stammenden S. geschossen, der sich anschickte, die Mauer vom Stadt-
bezirk Pankow aus in Richtung auf den Bezirk Wedding zu übersteigen. S. wurde, wäh-
rend er auf einer an die Mauer gelehnten Leiter hochstieg, von Geschossen aus den auto-
                     
1  Bei den Zitaten handelt es sich um folgende Urteile des Bundesgerichtshofs: Urteil vom 3.11.1992, 

BGHSt (=Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen) 39, S. 1 f; 25.3.1993, BGHSt 39, 
S. 168 - 173; 20.10.1993, BGHSt 39, S. 354 f; 18.1.1994, BGHSt 40, S. 49 f; 26.7.1994, BGHSt 
40, S. 241 f; 20.3.1995, BGHSt S. 102; 4.3.1996, BGHSt 42, S. 65 f; 17.12.1996, BGHSt 42, S. 357 
- 359; 26.7.1994, BGHSt 40, S. 227 f. 
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matischen Infanteriegewehren der Angeklagten getroffen. Ein Geschoß aus der Waffe des 
Angeklagten W. drang in seinen Rücken ein, als er bereits eine Hand auf die Mauerkrone 
gelegt hatte; diese Verletzung führte zum Tode. S. wurde auch von einem Geschoß aus der 
Waffe des Angeklagten H. getroffen, und zwar am Knie; diese Verletzung war für den 
Tod ohne Bedeutung. Die zeitliche Abfolge der beiden Schußverletzungen ist nicht ge-
klärt. S. wurde erst kurz vor 5.30 Uhr in das Krankenhaus der Volkspolizei eingeliefert, 
wo er um 6.20 Uhr starb. Er wäre bei unverzüglicher ärztlicher Hilfe gerettet worden. Die 
Verzögerung war die Folge von Geheimhaltungs- und Zuständigkeitsregeln, die den An-
geklagten nicht bekannt waren. Die Angeklagten sind nicht bei der Bergung und dem Ab-
transport des Opfers eingesetzt worden. Bei den Schüssen, die S. getroffen haben, waren 
die Gewehre der beiden Angeklagten auf "Dauerfeuer" eingestellt. 
 

2. Die Angeklagten kamen zur Tatzeit - Februar 1989 - ihrer Wehrpflicht bei den Grenz-
truppen der DDR nach. Sie waren in Berlin an der Grenze der Bezirke Treptow und Neu-
kölln eingesetzt. In der Tatnacht waren innerhalb der jeweils aus zwei Soldaten bestehen-
den Grenzposten der Angeklagte K. dem Postenführer Schme. und der Angeklagte H. dem 
Postenführer Schmi. zugeordnet. Die Zusammensetzung des Postenpaares der Doppelstrei-
fe wurde erst kurz vor Dienstbeginn bekanntgegeben. Die Postenführer waren befehlsbe-
rechtigt. Die Angeklagten waren von ihren Vorgesetzten gefragt worden, ob sie an der 
Grenze bei Grenzdurchbrüchen notfalls auf Menschen schießen würden. Sie hatten die 
Frage bejaht, K. allerdings erst, nachdem er nach anfänglicher Weigerung im Küchen-
dienst eingesetzt und deswegen (...) gehänselt worden war. Im Rahmen des Politunter-
richts wurden die Grenzsoldaten indoktriniert, u. a. in dem Sinne, daß Personen, die die 
DDR ohne Genehmigung verlassen wollten, Verbrecher, Kriminelle und Verräter seien, 
deren Grenzüberschreitung verhindert werden müsse; "normale" DDR-Bürger hätten ja 
die Möglichkeit, einen Ausreiseantrag zu stellen. Es wurde auch davon gesprochen, daß 
westliche "Provokateure", zum Teil im Zusammenwirken mit aus der DDR stammenden 
"Grenzverletzern", bewaffnete Angriffe auf Grenzposten und Grenzanlagen unternähmen. 
Die Soldaten wurden, ihrem Fahneneid gemäß, zu unbedingtem Gehorsam gegenüber An-
ordnungen und Befehlen angehalten. Ihnen wurde erklärt, daß eine Ausnahme lediglich 
für Befehle gelte, die offensichtlich gegen Strafgesetze oder anerkannte Völkerrechtsnor-
men verstießen (vgl. § 258 StGB-DDR). Für den Fall der Befehlsverweigerung oder der 
mangelhaften Ausführung eines Befehles wurden disziplinarische oder strafrechtliche Fol-
gen angedroht; die Militärstrafanstalt in Schwedt war bei den Soldaten gefürchtet. 
Mit der "Vergatterung", die täglich vor dem Einsatz erfolgte, wurde den Soldaten befoh-
len, "die Unverletzlichkeit der Staatsgrenze ... zu gewährleisten und den Grenzdienst auf 
der Grundlage der Rechtsvorschriften und militärischen Bestimmungen politisch verant-
wortungsbewußt, initiativreich, wachsam und entschlossen, getreu dem Fahneneid durch-
zuführen". Es "wurde - wie auch bei anderer Gelegenheit - immer wieder betont, daß kein 
Flüchtling durchkommen dürfte, ein Grenzdurchbruch auf jeden Fall zu verhindern sei. 
Wie diesem Gebot Rechnung getragen werden sollte, wurde den Grenzsoldaten nicht ge-
sagt". Bei der Ausbildung sind die §§ 26, 27 des Grenzgesetzes vom 25. März 1982 (GBl 
DDR I 197) sowie § 213 StGB-DDR erwähnt worden, doch fand keine Schulung hinsicht-
lich dieser Bestimmungen statt. Der Schußwaffengebrauch wurde als "letztes Mittel" be-
zeichnet. "Bevor scharf geschossen wurde, sollten zuvor ein Warnruf und ein Warnschuß 
abgegeben werden. Auf einzelne Flüchtlinge sollte nicht geschossen werden und nicht, 
wenn Flüchtende ihr Vorhaben aufgaben. Allerdings wurde den Angeklagten zu verstehen 
gegeben, daß ihnen nichts passieren würde und sie belobigt würden, wenn sie auch Einzel-
flüchtlinge mittels Schußwaffeneinsatzes an der Flucht hinderten, da man später immer 
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sagen könne, man habe noch einen Schatten gesehen oder gemeint, der Einzelflüchtling 
greife in seine Tasche, um eine Waffe zu ziehen".  
"Wie geschossen werden sollte, ob mit Einzel- oder Dauerfeuer und auf welche Körper-
partien, wurde den Angeklagten konkret nicht gesagt. Es hieß allgemein nur, daß fluchtun-
fähig zu schießen sei, was unter den Soldaten bei Diskussionen über den Schußwaffenein-
satz dahin interpretiert wurde, daß man auf die Füße oder auf den unteren Bereich der 
Beine zielen sollte. Dies war jedoch praxisfern, weil in der Regel davon auszugehen war, 
daß mit der Maschinenpistole Kalaschnikow mit Dauerfeuer geschossen wurde, wobei - 
wie die Angeklagten von ihrer Schießausbildung her wußten - eine sehr große Streuung 
auftrat. Im Vordergrund stand die Anweisung, sogenannte Grenzausbrüche nicht zuzulas-
sen". Den Soldaten wurde "unterschwellig die Auffassung der Vorgesetzten klar gemacht, 
daß auch Tötung eines Flüchtlings hingenommen werden würde". Andererseits war "sei-
tens der Vorgesetzten von 'Vernichten' von Flüchtlingen nicht die Rede". "Zum einen 
wurde den Soldaten ... gesagt, daß nur fluchtunfähig und auf die Füße geschossen werden 
sollte ... Daneben wurde den Soldaten jedoch wiederholt bei der Vergatterung ... generell 
suggeriert, daß kein Flüchtling durchkommen dürfe und ein Grenzdurchbruch 'auf jeden 
Fall verhindert werden müsse'. So mußte und konnte bei vielen Soldaten der Eindruck ent-
stehen, daß ein toter Flüchtling allemal besser sei als ein entkommener Flüchtling mit der 
Folge, daß ihre Hemmschwelle, mit der Maschinenpistole auf unbewaffnete Menschen zu 
schießen, herabgesetzt war". Der Tatrichter wertet diesen Sachverhalt als "eine Art perfi-
der Doppelstrategie". (...) 
In der Nacht vom 5. zum 6. Februar 1989 wollten zwei 20 Jahre alte Ostberliner, der durch 
Schußwaffeneinwirkung getötete Gu. und der Zeuge Ga., aus persönlichen Gründen ge-
meinsam die DDR über die Bezirksgrenze zwischen Treptow und Neukölln verlassen. Ei-
nen Ausreiseantrag hatten sie nicht gestellt, weil sie davon Unannehmlichkeiten im Beruf 
und im Privatleben erwarteten. Sie verließen sich darauf, daß bei ausländischen Staatsbe-
suchen - ein solcher hatte am 5. Februar 1989 stattgefunden - an der Grenze nicht tödlich 
geschossen wurde, und rechneten für den Fall ihrer Festnahme mit einer baldigen Ab-
schiebung in den Westen. Sie führten zwei selbstgefertigte Wurfanker zum Überschreiten 
von Mauer und Zaun bei sich; eine Gefahr für die Grenzsoldaten ging von ihnen nicht aus. 
Gegen 23.30 Uhr begann der Versuch, die Grenze zu überqueren. Gu. und Ga. überwan-
den die Hinterlandmauer, kletterten sodann durch den Signalzaun, womit sie Alarm aus-
lösten, und liefen auf den letzten Grenzzaun (Metallgitterzaun) zu. Die Angeklagten hatten 
für einen solchen Fall die Anweisung, im rechten Winkel auf den Metallgitterzaun zuzu-
laufen, und den Fluchtweg durch Sperrfeuer, das parallel zum Zaun geschossen wurde, 
abzuschneiden. Von der Hinterlandmauer aus gesehen befanden sich die Angeklagten 
Schme. und K. links, die Angeklagten Schmi. und H. rechts von den Flüchtlingen. Schme. 
und K. riefen ihnen zweimal zu: "Halt! Stehen bleiben!"; möglicherweise warnten sie auch 
davor, daß geschossen würde. Gu. und Ga. liefen weiter auf den Grenzzaun zu. 
Nunmehr schoß Schme.  aus einer Entfernung von mehr als 100 m sechsmal mit Einzel-
feuer, wobei er auf die Füße der Flüchtenden zielte, jedoch möglicherweise nicht traf; ein 
Tötungsvorsatz dieses Angeklagten ist nicht festgestellt worden. Die Flüchtlinge liefen 
jetzt, von der Hinterlandmauer aus gesehen, nach rechts vor dem Metallgitterzaun entlang. 
K., der auf diesen Zaun zueilte, hielt im Laufen an und schoß. Als sein Postenführer Sch-
me.  zu schießen begann, hatte K. dies als Befehl aufgefaßt, auch seinerseits zu schießen. 
Auch K. wollte ursprünglich Einzelfeuer schießen. Er hatte aber den Hebel seiner Maschi-
nenpistole vom Typ Kalaschnikow versehentlich auf Dauerfeuer gestellt. Der Angeklagte 
K. gab, jeweils im Laufen innehaltend und im Schulteranschlag schießend, mit Dauerfeuer 
drei oder vier Feuerstöße ab, wobei er insgesamt zwölf Patronen verschoß. Dabei zielte er 
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jeweils nach unten und nicht ausschließbar drei bis vier Meter links an den Flüchtenden 
vorbei. Die Entfernung zu den weglaufenden Flüchtlingen wuchs zwischen den Feuerstö-
ßen. Sie betrug nach dem zweiten Feuerstoß mindestens 125 m. Die Maschinenpistole 
streute, wie der Angeklagte wußte, bei Dauerfeuer in starkem Maße, weil sie dann nach 
rechts oben hochzog. Möglicherweise hat keiner der von dem Angeklagten K. abgegebe-
nen Schüsse die Flüchtlinge getroffen. Während der Tatrichter bezüglich des ersten Feuer-
stoßes keinen Tötungsvorsatz festgestellt hat, hat er unter Hinweis auf die Streuwirkung 
der Waffe bei Dauerfeuer angenommen, der Angeklagte K. habe vom zweiten Feuerstoß 
an mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt. 
Die Flüchtlinge blieben stehen, setzten vergeblich zum Überklettern des Metallgitterzau-
nes an, liefen weiter und versuchten sodann, an dem Zaun eine "Räuberleiter" zu bilden, 
wobei Gu.,  mit dem Rücken zum Zaun stehend, der Untermann war.  Ga. ergriff die 
Oberkante des Zaunes und wollte sich hochziehen. In diesem Zeitpunkt waren die Ange-
klagten Schmi. und H., die herbeigelaufen waren, etwa 39 m von den Flüchtlingen ent-
fernt. Der Postenführer Schmi.,  der keine Maschinenpistole hatte, rief dem Angeklagten 
H. zu: "Schieß doch!" Der Angeklagte H. schoß angelehnt im Knien, den linken Arm auf 
das linke Knie stützend, aus seiner Maschinenpistole vom Typ Kalaschnikow mit Einzel-
feuer insgesamt dreimal. Die Lichtverhältnisse waren gut. Bei den ersten beiden Schüssen 
zielte H. auf die Füße von Gu.; er traf mit einem der Schüsse dessen rechten Fuß.  Da Gu. 
stehen blieb, gab H. nach kurzem zeitlichen Abstand einen dritten Schuß auf Gu. ab, "wo-
bei er über Kimme und Korn auf dessen Oberkörper zielte und hierbei zumindest damit 
rechnete, daß dieser Schuß tödlich sein könnte, und diese Möglichkeit billigend in Kauf 
nahm".  Der Schuß traf ins Herz; Gu. starb nach wenigen Minuten. Ga. hat einen Fuß-
durchschuß ohne Knochenverletzung erlitten; wer diesen Schuß abgegeben hat, ist unklar.  
Um 0.15 Uhr erschien ein Arzt, der Gu. in einem Krankenwagen untersuchte und den Tod 
feststellte; Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Auf Anweisung des MfS muß-
te in dem Totenschein für Gu. die Todesursache "Herzdurchschuß" durch die Angabe 
"Herzmuskelzerreißung" ersetzt werden; die Aufzeichnungen des Krankenhauses über die 
Wundversorgungen bei Ga. wurden von Beauftragten des MfS unkenntlich gemacht. Der 
Kompaniechef belobigte die Angeklagten für ihre "gute Leistung"; die Angeklagten erfuh-
ren erst nach einigen Tagen, daß Gu. getötet worden war. Die Angeklagten empfingen 
später Orden, die sie jedoch nicht trugen, und eine Geldprämie. Sie wurden zum Schwei-
gen verpflichtet. Eine disziplinar- oder strafrechtliche Untersuchung, ob der Schußwaffen-
gebrauch rechtmäßig gewesen war, fand nicht statt. Auf Veranlassung des MfS wurden al-
le schriftlichen Unterlagen des Grenzregimentes, die Rückschlüsse auf den Vorgang zu-
ließen, vernichtet.     
 

3. Im Herbst 1965 war der Angeklagte Grenzsoldat der DDR und als Gruppenführer der 
Hauptverantwortliche für die Sicherung eines bestimmten Grenzabschnitts zwischen der 
DDR und Berlin (West). Die nachts beleuchteten Grenzanlagen waren dort u. a. mit einem 
Stacheldrahtzaun und einem Kraftfahrzeug-Sperrgraben ausgebaut, der zwischen 50 cm 
und 1 m tief war. Der Angeklagte war Vorgesetzter auch des Postenpaares, das aus den 
früheren Mitangeklagten W., der rechtskräftig verurteilt ist, als Postenführer und B., der 
rechtskräftig freigesprochen ist, als Posten bestand. Am 18. Oktober 1965 gegen 2.45 Uhr 
versuchten der später getötete K. und der Zeuge Kr., in dem genannten Grenzabschnitt aus 
der DDR nach Berlin (West) zu fliehen. Sie wurden innerhalb der Grenzanlagen von W. 
und B. gestellt. Nach Sperrfeuer und Anruf gaben beide Flüchtlinge ihr Fluchtvorhaben 
auf und gehorchten mit erhobenen Händen der Aufforderung der Posten, zurückzukehren. 
Auf Befehl W.s begaben beide Flüchtlinge sich in den Sperrgraben zurück, wo sie De-
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ckung suchten. "Zur Mahnung" gaben W. und B. aus ihren Maschinenpistolen mehrere 
Dauerfeuer-Salven in den Graben ab. Hierdurch wurde Kr. schwer verletzt. Der Angeklag-
te, vom Geschehen etwa 500 m entfernt, wurde durch einen von W. abgeschossenen Sig-
nalstern alarmiert und ließ sich zum Ereignisort fahren, wo W. und B. mit ihren Maschi-
nenpistolen im Anschlag die beiden im Graben befindlichen Flüchtlinge in Schach hielten. 
W. informierte den Angeklagten darüber, daß zwei Flüchtlinge gestellt worden seien, auf 
Befehl zurückgekommen seien und sich jetzt im Graben befänden. Der Angeklagte über-
nahm das Kommando und befahl den Flüchtlingen, deren Gestalten er im Graben erken-
nen konnte: "Rauskommen!" Seine Entfernung zu K. und Kr. betrug höchstens 20 bis 25 
Meter. Der angeschossene Zeuge Kr. rief: "Ich kann nicht, ich bin verletzt!" K. erhob sich 
aus dem Graben, um den Grenzposten entgegenzugehen. In diesem Augenblick gab der 
Angeklagte aus seiner Maschinenpistole "Kalaschnikow", die er auf Dauerfeuer gestellt 
hatte, mindestens drei Feuerstöße (mindestens 15 Schüsse) auf K. ab. Er schoß so lange, 
bis K. umfiel und bis er glaubte, sein Magazin sei leer. K. wurde von mehreren Schüssen 
in den Leib tödlich getroffen. Entweder vor oder nach den tödlichen Schüssen schrie der 
Angeklagte sinngemäß: "Ich habe mir geschworen, hier kommt keiner mehr lebend raus". 
Der Angeklagte wollte K. töten, weil er davon ausging, jeder Flüchtling sei ein Verbrecher 
und politischer Gegner, dessen Leben nicht geschont werde müsse. Alle beteiligten Grenz-
soldaten wurden vom Brigadekommandeur ausgezeichnet. Der Angeklagte wurde zum 
Feldwebel befördert. 
 

4. Der Angeklagte war Hauptmann und stellvertretender Chef der 11. Pionierkompanie der 
11. Grenzbrigade der DDR. Am 6. August 1969 waren die aus Wehrpflichtigen bestehen-
den Mannschaftsdienstgrade seiner Kompanie mit Ausbesserungsarbeiten an den Grenzsi-
cherungsanlagen im Bereich des Kreises Meiningen (DDR)/Landkreis Königshofen (Bun-
desrepublik) beschäftigt. Bewacht wurden sie von Angehörigen der 4. Grenzkompanie. 10 
m vor der Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik war ein Trassierband ausge-
legt, das nicht überschritten werden durfte. Die Pioniere wurden von den Vorgesetzten da-
rauf hingewiesen, daß bei Zuwiderhandlung sofort geschossen werde. 
 

Der 19jährige Pionier P. entschloß sich zur Flucht, warf sein Arbeitsgerät weg und über-
wand rennend die insgesamt 30 m von seinem Arbeitsplatz zur Grenzlinie. Währenddes-
sen gaben zwei Sicherungsposten zwei bis drei Feuerstöße aus ihren Maschinengewehren 
ab und zielten dabei vor und über den unbewaffneten Flüchtenden. Dieser warf sich ca. 10 
m nach Überschreiten der Grenze in das 10 bis 25 cm hohe Gras. Er versuchte, robbend 
voranzukommen, und forderte ein in der Nähe befindliches Ehepaar auf, zu ihm zu kom-
men, weil "die" dann nicht mehr schießen dürften. Der Angeklagte bemerkte, 100 m ent-
fernt stehend, den Fluchtversuch. Er lief bis zu dem Trassierband und rief dem Flüchten-
den zu, er solle zurückkommen. Außerdem gab er aus seiner Pistole zwei Warnschüsse ab. 
Die Wachposten hatten bereits das Feuer eingestellt. P. hatte bei Abgabe der Schüsse in 
seiner Fortbewegung innegehalten, machte aber keine Anstalten zur Rückkehr. Der Ange-
klagte wollte um jeden Preis die Flucht verhindern; er wußte, daß ihm bei einem Gelingen 
der Flucht von Vorgesetzten Repressalien drohten und eine weitere Karriere bei der Ar-
mee nicht möglich sein werde. Er zielte deshalb mit seiner Pistole auf die ihm zugewand-
ten Füße des 22 bis 24 m bäuchlings in Längsrichtung etwas schräg vor ihm liegenden P. 
und nahm bei dem Schuß die von ihm erkannte Möglichkeit, den Soldaten tödlich zu tref-
fen (der Angeklagte war schnell gelaufen und konnte nicht ruhig zielen), in Kauf. Er traf 
P. in die Schläfe. Anschließend holten der Angeklagte und ein weiterer Soldat den Ge-
troffenen auf DDR-Gebiet zurück. P. starb am selben Tag an der Schußverletzung. Der 
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Angeklagte wurde wegen des Vorfalles in der Armee ausgezeichnet. Zwei Jahre später 
wurde er zum Major befördert.  
 

5. Der Angeklagte gehörte im Jahre 1972 den Grenztruppen der DDR an und war in der 
Nacht vom 14. zum 15. Februar 1972 Postenführer einer aus ihm und dem Soldaten K. ge-
bildeten Grenzstreife. We. aus Ostberlin war gegen 22.30 Uhr unbemerkt in die Spree ge-
langt, die er in Richtung auf das Kreuzberger Ufer durchschwimmen wollte, um im Wes-
ten zu bleiben. Auf den Zuruf der beiden Grenzsoldaten reagierte er nicht. Diese schossen 
nunmehr aus einer Entfernung von ungefähr 40 m nahezu gleichzeitig auf ihn. Ihre Ma-
schinenpistolen waren auf Dauerfeuer eingestellt. Beide Soldaten schossen aus der Hüfte. 
Beiden war "bewußt, daß sie den Flüchtling tödlich verletzen konnten; das nahmen sie bil-
ligend in Kauf". Nach den Feuerstößen war der Schwimmer nicht mehr zu sehen. Er war 
durch ein Geschoß am Kopf getroffen worden und deswegen ertrunken. Von welchem der 
beiden Soldaten das tödliche Geschoß herrührte, ist ungeklärt. 
Die Soldaten "handelten mit dem gemeinsamen Ziel, den bei der Vergatterung erhaltenen 
Befehl auszuführen und den vermuteten Grenzdurchbruch zu verhindern". Die vor Antritt 
des Grenzdienstes jeweils erteilte Vergatterung lautete in Übereinstimmung mit Nummer 
89 der DV-30/10 des Ministeriums für Nationale Verteidigung (1967): "Der Zug ... sichert 
die Staatsgrenze ... mit der Aufgabe, Grenzdurchbrüche nicht zuzulassen, Grenzverletzer 
vorläufig festzunehmen oder zu vernichten und den Schutz der Staatsgrenze unter allen 
Bedingungen zu gewährleisten". 
 

6. Die Verurteilung bezieht sich auf den Tod des siebzehn Jahre alten H., der am Nachmit-
tag des 5. Juni 1962 in der Spree erschossen worden ist, als er versuchte, den Westteil von 
Berlin schwimmend zu erreichen. Der Angeklagte, der damals einundzwanzig Jahre alt 
war, gehörte als Gefreiter einer Grenzbrigade der DDR an, die seinerzeit dem Innenminis-
terium unterstand. Er war zusammen mit seinem Postenführer an einem Flußabschnitt ein-
gesetzt, der dem Bezirk Mitte von Berlin (sowjetischer Sektor) zugerechnet wurde, wäh-
rend etwas weiter flußabwärts das linke Ufer zum Bezirk Tiergarten (britischer Sektor) 
gehörte. Der täglich bei Dienstbeginn mitgeteilte "Kampfauftrag" besagte, daß Grenzver-
letzer, die nicht auf Anruf und Warnschuß reagierten, zu "vernichten" seien, die Flucht in 
den Westen also notfalls durch gezielte tödliche Schüsse verhindert werden müsse. Als die 
beiden Posten den flußabwärts schwimmenden H. entdeckt hatten, wies der Postenführer 
den Angeklagten an, auf den Schwimmer zu schießen, wenn dieser nicht auf Warnschüsse 
des Postenführers reagierte; die Flucht müsse auf jeden Fall verhindert, der Flüchtling not-
falls erschossen werden. H. reagierte nicht auf den Anruf und Warnschuß des Postenfüh-
rers. Sodann gab der Postenführer einen ersten gezielten Schuß  auf den Schwimmer ab. 
Der Angeklagte schoß sodann aus einer Entfernung von 25 m zweimal mit seiner Ka-
laschnikow-Maschinenpistole. H. wurde von den Schüssen des Angeklagten nicht getrof-
fen. Während der Angeklagte schoß, gab der Postenführer einen weiteren Zielschuß ab. 
Kurz darauf schoß der Postenführer zum dritten Mal gezielt. Dieser Schuß traf den Kopf 
des Schwimmers tödlich. In einem Bericht des Stabschefs der Grenzabteilung an das In-
nenministerium wurden die Handlungen der beiden Grenzposten als "taktisch richtig und 
zweckmäßig" bezeichnet; der Angeklagte wurde drei Tage später mit einer Medaille für 
vorbildlichen Grenzdienst ausgezeichnet. 
 

7. Der Angeklagte gehörte seit November 1964 den Grenztruppen der DDR an. Zur Tat-
zeit war er Kommandeur des 34. Grenzregiments. Dieses Regiment hatte im Bereich 
West-Staaken die "Aufgabe der Grenzsicherung" nach Berlin (West). Die Grenzanlagen 
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waren derart aufgebaut, daß einem etwa zwanzig Meter breiten Erdstreifen ein 150 cm tie-
fer und einen Meter breiter Kfz-Sperrgraben folgte. Fünfzehn Meter entfernt waren drei 
Sperren aus Stacheldrahtrollen aufgebaut, hinter denen sich jeweils ein Stacheldrahtzaun 
befand. Der zwischen Kfz-Sperrgraben und Stacheldrahtrollen liegende "Kontrollstreifen" 
bestand aus geharktem Sand. 
Am 7. Februar 1966 versuchte der Bauarbeiter Bl., aus West-Staaken kommend, die 
Grenzanlagen zu überwinden. Dabei wurde er von zwei in einem Beobachtungsturm pos-
tierten Grenzsoldaten (J. und H.) entdeckt. Beide Grenzposten gaben neben einem Schuß 
mit Leuchtmunition mehrere Feuerstöße Sperrfeuer aus ihren Kalaschnikow-
Maschinenpistolen in den Boden vor dem Flüchtling ab. Bl. versuchte gleichwohl, unter 
den drei Sperren aus Stacheldrahtrollen hindurch in den Westteil Berlins zu gelangen. Da-
bei verfing er sich in der zweiten Stacheldrahtsperre und blieb auf dem Bauch liegen. 
Durch die Schüsse wurden zwei weitere Grenzsoldaten (S. und Ho.) auf den Fluchtver-
such aufmerksam. Sie liefen zum Ort des Geschehens und begaben sich - ebenso wie zu-
vor J. und H. - in den Sperrgraben hinter den Flüchtling. Kurz danach erschien der Kom-
paniechef Z. mit seinem Fahrer K.; beide postierten sich ebenfalls im Sperrgraben. 
Der Angeklagte, der die Schüsse im Regimentsobjekt hörte, rief seinen Fahrer und fuhr 
zusammen mit seinem Stabschef zur Grenze. Der Angeklagte begab sich auf den Grenz-
streifen, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Nach einigen Minuten 
machte der im Stacheldraht festhängende Flüchtling eine Bewegung in Richtung Berlin 
(West). Dabei war für den Angeklagten "erkennbar", daß für den Flüchtling nicht die ge-
ringste Chance bestand, sich zu befreien und den Westteil Berlins zu erreichen. Der Ange-
klagte zog daraufhin seine Pistole und schoß auf Bl., bis das Magazin der Waffe leer war. 
Dabei nahm er den Tod des Opfers billigend in Kauf. Da die Schüsse den Flüchtling ver-
fehlten, rief der Angeklagte nach einer Maschinenpistole. Der Fahrer K. händigte ihm da-
raufhin seine Kalaschnikow aus. Mit dieser Maschinenpistole gab der Angeklagte aus ei-
ner Entfernung von fünfzehn bis zwanzig Metern mehrere gezielte Schüsse auf Bl. ab. 
Neben dem Angeklagten schossen zumindest S. und Ho., möglicherweise auch J. und H. 
sowie unbekannt gebliebene Grenzsoldaten in Richtung des Flüchtlings. Insgesamt wur-
den - einschließlich der ersten Schüsse vom Beobachtungsturm - rund 70 Schüsse abgege-
ben. Bl. wurde von vier Schüssen aus einer Kalaschnikow getroffen, von denen drei un-
mittelbar tödlich wirkten. 
 

8. Am 25. April 1966 gegen 3.45 Uhr wurde der damals einundzwanzigjährige Soldat K. 
bei dem Versuch, von Ost-Berlin aus über die Grenze in den Westteil Berlins zu flüchten, 
von Grenzsoldaten erschossen. Der Fluchtversuch erfolgte vom Ost-Berliner Ortsteil Jo-
hannisthal aus westlich der Wredebrücke. An der nordöstlichen Uferböschung des an die-
ser Stelle gänzlich auf West-Berliner Gebiet fließenden Teltowkanals verlief die Grenze 
zum West-Berliner Ortsteil Rudow. Sie wurde hier durch dreifache Stacheldrahtzäune ge-
sichert, die an zwei Meter hohen Betonpfeilern befestigt waren. Davor war als "Vorsperre" 
ein zwei Meter hoher Zaun gezogen, vor diesem jenseits eines Feldstreifens noch ein 1,50 
Meter hoher Signalzaun. Hiervor lag ein "Annäherungsfeld", gesichert durch Alarmgeräte 
und "Stolperdrähte". Zwischen der Vorsperre und der eigentlichen Grenze befanden sich 
ein Kolonnenweg, ein Sperrgraben und unmittelbar vor den Stacheldrahtzäunen ein Kon-
trollstreifen, der von im Abstand von zehn Metern stehenden Peitschenmasten ausgeleuch-
tet wurde. 
Am Tatort war damals der Angeklagte R., ein fünfundzwanzigjähriger Lehrer aus Thürin-
gen, der bei den Grenztruppen seinen Wehrdienst - dessen Ablauf vier Tage bevorstand - 



198  ZdF 12/2002  

leistete, im Rang eines Gefreiten als Gruppenführer eingesetzt. Sein Kraftfahrer war der 
Angeklagte S., ein ebenfalls wehrdienstleistender zweiundzwanzigjähriger Schweißer aus 
Magdeburg. Jeder der beiden Angeklagten war mit einer automatischen Maschinenpistole 
vom Typ "Kalaschnikow" nebst zwei Magazinen mit je 30 Patronen bewaffnet. Sie waren, 
wie üblich, "vergattert", Grenzdurchbrüche auf keinen Fall zuzulassen sowie "Grenzver-
letzer" zu stellen oder zu vernichten.  Der Flüchtling K. war seit November 1965 Angehö-
riger der Nationalen Volksarmee. In der Tatnacht war er als Wachtposten an grenznahen 
Hallen, in denen kampftechnisches Gerät eines Flak-Raketen-Regiments abgestellt war, 
eingesetzt. Er begab sich in Uniform auf die Flucht und führte seinerseits eine mit vier-
zehn Schuß Munition geladene, entsicherte und auf Dauerfeuer gestellte Maschinenpistole 
Kalaschnikow bei sich.  
Der Angeklagte R. hatte nach Dienstbeginn am Vorabend des Tattages um 21.00 Uhr als 
Gruppenführer zunächst die Grenzposten seines am Tatort stationierten Gruppenabschnitts 
eingewiesen. Anschließend nahm er Kontakt zu den einzelnen Grenzposten auf. So stand 
er seit etwa 3.30 Uhr zusammen mit seinem Fahrer S. sowie den beiden - vom Landgericht 
rechtskräftig freigesprochenen - Mitangeklagten L. und H., die ein Postenpaar bildeten, 
zusammen, als von einem Postenturm an der Wrede-Brücke durch ein Leuchtsignal auf 
Reaktionen des Signalzaunes hingewiesen wurde, die der Flüchtling bei dessen Überwin-
dung ausgelöst hatte. Unmittelbar anschließend nahm R. den uniformierten und bewaffne-
ten Flüchtling K. wahr, wie er in einer Entfernung von 100 bis 200 Metern über den Ko-
lonnenweg auf den Sperrgraben zulief. R. rief aufgeregt: "Da läuft einer!", lud die Ma-
schinenpistole durch, stellte sie auf Dauerfeuer und gab zunächst  einen langen Feuerstoß 
in die Luft als Warnschuß ab. K. lief weiter, übersprang den Sperrgraben und geriet immer 
mehr ins Licht der Peitschenmasten. Auch die übrigen drei Soldaten entsicherten ihre Ma-
schinenpistolen und stellten sie auf Dauerfeuer ein. Sie hatten im Gegensatz zu R. Waffe 
und Uniform des K. nicht wahrgenommen, sondern hielten ihn für einen "normalen 
Flüchtling". Alle vier rannten auf dem Kolonnenweg hinter dem Graben in Richtung des 
Flüchtlings.  
R. gab kurze gezielte Feuerstöße mit Dauerfeuer auf die Beine des Flüchtlings ab. Nach 
einem weiteren, versehentlich langen Feuerstoß hatte er das Magazin leergeschossen und 
wechselte nun im Weiterrennen die Magazine aus. Währenddessen gab S. kurze Feuerstö-
ße mit Dauerfeuer ab, den ersten in die Luft, mit einem zweiten zielte er zwischen Flücht-
ling und Grenze. K. robbte inzwischen auf dem Kontrollstreifen schnell in Richtung 
Grenzzaun. Als die Angeklagten, die weiter auf dem Kolonnenweg hinter dem Graben 
rannten, noch etwa siebzig Meter von dem - inzwischen nur noch fünf bis sechs Meter vor 
dem Grenzzaun befindlichen - Flüchtling entfernt waren, gab S. einen dritten kurzen Feu-
erstoß als "Sperrfeuer" ab und rief dem Flüchtling anschließend zu: "Mensch, bleib doch 
liegen!" K. robbte gleichwohl weiter vorwärts. Da einer der Grenzposten den Angeklagten 
S. inzwischen überholt hatte, stellte dieser - nachdem er insgesamt zehn (bis zwölf) Schüs-
se abgegeben hatte - das Feuer ein. Das hatten zuvor schon die beiden Mitangeklagten ge-
tan, die jeder etwa zehn Schüsse abgegeben hatten, bei denen sie möglicherweise absicht-
lich nicht in Richtung des Flüchtlings gezielt hatten. Lediglich der Angeklagte R., der an 
der Spitze der vier Grenzsoldaten rannte, schoß weiter. Er schoß mit langen Feuerstößen 
auch das zweite Magazin leer und traf dabei den Flüchtling am Kopf, der daraufhin zwei 
bis drei Meter vor dem Grenzzaun liegenblieb. Abgesehen von dem unbedingt tödlichen, 
den sofortigen Bewegungsverlust bewirkenden Kopfdurchschuß war er zweimal am rech-
ten Bein getroffen worden. R. entwaffnete den bewußtlosen Flüchtling, zog ihn zum Gra-
ben, legte ihn mit Hilfe einer der anderen Soldaten hinein und versuchte, Erste Hilfe zu 
leisten. Etwa eine halbe Stunde später traf ein Sanitätswagen ein. Das - möglicherweise 
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jetzt schon tote - Opfer wurde in eine Plane gewickelt und unter dem Sanitätswagen 
durchgezogen, damit er auf der grenzabgewandten Seite eingeladen werden konnte und so 
nähere Einsichtsmöglichkeiten auf das Geschehen durch aufmerksam gewordene westli-
che Beobachter verhindert werden konnten. Sein alsbald eintretender Tod hätte auch durch 
sofortige ärztliche Hilfe nicht verhindert werden können. Die vier Soldaten wurden belo-
bigt. R. erhielt eine Medaille für vorbildlichen Grenzdienst und wurde zum Unteroffizier 
der Reserve befördert, die übrigen drei erhielten jeder eine goldene Uhr.  
 

 

III. 
 

Es hat sich wohl gezeigt, daß es eine eindrucksvollere Darstellung der tödlichen Gescheh-
nisse an der Grenze kaum geben kann. Gerade die fast lateinische Kühle, die ohne jede 
Ausschmückung nur das in den Text aufnimmt, was rechtserheblich ist, trifft die Schreck-
lichkeit der jeweiligen Tat und vielleicht sogar auch die Atmosphäre, in der sie begangen 
wurde, besser, als es jede andere Form der Schilderung könnte: Das meist Nächtliche des 
Vorgangs, die Isolation und Verzweiflung der meist unbewaffneten und hilflosen Flücht-
linge, der Haß und die Brutalität des einen Teils der Grenzwächter, die mafiaartige Ver-
strickung des anderen Teils, der zynischerweise aus Wehrpflichtigen bestand, die Konspi-
ration und Heimlichkeit, mit der das alles geschehen sollte - mit Erfolg übrigens, denn die 
Zahl von fast tausend Toten, die die kommunistische Grenzsicherung gekostet hatte, hat 
sich ja jetzt erst herausgestellt. 
Weiteres wird deutlich. Zum einen erfährt man plastisch die Durchorganisiertheit dieses 
Grenzregimes, die fast lückenlos und wie eine große undurchdringliche Maschine er-
scheint. Dieser Eindruck wird dadurch erhöht, daß der Bundesgerichtshof in einem Punkt 
den DDR-Sprachgebrauch unkritisch übernimmt, was ihm schon deshalb nicht zum Vor-
wurf gemacht werden kann, weil er damit nur das tut, was alle anderen auch tun. Es ist die 
Rede von Kommandostrukturen, Kompanien und Bataillonen, Offizieren und Mann-
schaftsdienstgraden, Befehlen und Fahneneiden, kurz, von rein militärischen Sachverhal-
ten auf seiten der DDR-Grenzwächter. In Wirklichkeit hatte diese Truppe keinerlei militä-
rische Aufgaben, die darin bestanden hätten, gegen etwaige bewaffnete Feinde zu kämp-
fen. Ihre Aufgabe war nur, Flüchtlinge abzufangen oder abzuschießen, aber die Stilisie-
rung als militärische Einheit statt als Gefangenenwärter erreichte einerseits ein höheres 
und verpflichtenderes Selbstgefühl bei den sogenannten Soldaten, andererseits eine größe-
re Abschreckungswirkung bei den Gewaltunterworfenen. 
Zum anderen ergibt sich bei der Lektüre der Texte der Tatbestand, daß das alles ja hatte 
organisiert werden müssen, und diese Organisation konnte nicht von alleine geschehen 
sein, sondern war das Ergebnis menschlicher Tätigkeit. Es gab Personen, die dieses 
Grenzregime organisierten, sowohl die Undurchdringlichkeit der Grenze selber durch im-
mer differenziertere Anlagen, als auch den Aufbau und die Handlungsweise der militä-
risch verfaßten Grenzwächtereinheiten. Der zum Dienst in den Grenztruppen gepreßte 
Wehrpflichtige sowie der schießwütige Vorgesetzte, der Wehrlose niedermähte, sie ver-
dankten ihre Rolle nur der Tatsache, daß es Menschen im kommunistischen Machtapparat 
gab, die sie an ihre Stelle gesetzt hatten. 
Immerhin ist einem, wenn auch geringen, Teil derer, die hinter diesem Grenzregime stan-
den und es organisiert hatten, der Prozeß gemacht worden. Dem Hauptorganisator, Erich 
Honecker, wurde auf undurchsichtige oder besser auf höchst durchsichtige Weise das Ent-



200  ZdF 12/2002  

kommen nach Chile ermöglicht, aber einige wenige andere wurden tatsächlich verurteilt, 
wobei auf die geringe Höhe ihrer Strafen hier nicht weiter eingegangen sei. Die meisten 
von ihnen waren von den konkreten Auswirkungen ihres Tuns nicht besonders beein-
druckt; es blieb bei Lippenbekenntnissen, die die Toten an der Mauer bedauerten, im übri-
gen aber ein seltsames Abstraktum namens "Kalter Krieg" dafür verantwortlich machten. 
Einige von ihnen hatten dann geglaubt, beim Bundesverfassungsgericht und dann sogar 
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte die angebliche Verletzung von aller-
lei rechtlichen Prinzipien in ihren Strafverfahren rügen zu sollen. Glücklicherweise hatten 
sie damit keinen Erfolg gehabt, aber wie schamlos es war, überhaupt zu diesen Gerichten 
zu gehen, macht wieder die kühle Prosa der deutschen Justiz deutlich, die zum Schluß 
noch einmal zu Worte kommen soll. 
Das Urteil des Bundesgerichtshofes, gegen das sich die Beschwerde richtete, hatte einige 
wenige Fälle von Tötungen an der Grenze zugrundegelegt, und diese Fälle wiederholt das 
Bundesverfassungsgericht in seinem ablehnenden Beschluß. Eindrucksvoller sind sie nicht 
zu schildern als es BGH und BVerfG tun: 
a) Am 8. April 1971 trat der 18jährige Se. in der Nähe des Ortes Schwickerthausen beim 
Versuch, das dortige Minenfeld zu überqueren, auf eine Erdmine. Diese riß ihm den linken 
Fuß ab, trotzdem gelang es ihm, das Gebiet der Bundesrepublik zu erreichen. Hier ver-
starb Se. nach mehreren Operationen am 4. Mai 1971 an den Folgen der Verletzungen. 
b) Am 16. Januar 1973 löste der 29 Jahre alte F. in der Nähe der Ortschaft Blütlingen im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg eine dort installierte Splittermine SM-70 aus und wurde 
durch zahlreiche Splitter schwer verletzt. Trotzdem gelang es ihm, das Gebiet der Bundes-
republik zu erreichen. Hier starb F. am 17. Januar 1973 im Krankenhaus an den Folgen 
der Verletzungen. 
c) Am 14. Juli 1974 löste der 25 Jahre alte V. in der Nähe der Ortschaft Hohegeiß drei 
Splitterminen SM-70 aus und wurde durch zahlreiche Splitter schwer verletzt. Von Grenz-
soldaten der DDR wurde er 20 Minuten später an den Beinen in das Hinterland geschleift 
und auf einen LKW verladen, der noch etwa weitere 20 Minuten dort stehenblieb. Er wur-
de knapp zwei Stunden nach dem Vorfall in das Krankenhaus Wernigerode eingeliefert, 
wo er am 15. Juli 1974 den Folgen der Verletzungen erlag. 
d) Am 7. April 1980 löste der 28 Jahre alte B. bei Veltheim im Kreis Halberstadt eine 
Splittermine SM-70 aus und wurde durch zahlreiche Splitter schwer verletzt. Nach einer 
Reihe von Operationen im Krankenhaus Halberstadt verstarb B. am 11. Mai 1980 an den 
Folgen seiner Verletzungen. 
e) Am 22. März 1984 löste der 20 Jahre alte M. in der Nähe der Ortschaft Wendehausen 
im Kreis Mühlhausen eine Splittermine SM-70 aus und wurde durch zahlreiche Splitter 
schwer verletzt. Er wurde durch Grenzsoldaten geborgen. Ein herbeigerufener Arzt stellte 
den Tod fest. 
f) Am 1. Dezember 1984 schossen um 3.15 Uhr in Berlin zwei Grenzsoldaten auf den 20 
Jahre alten Sch. mit Dauerfeuer, als dieser versuchte, mit einer Leiter die Mauer zu über-
winden, und trafen ihn im obersten Bereich des Rückens. Dem Verletzten wurde ärztliche 
Hilfe verweigert. Er wurde erst gegen 5.15 Uhr in das Krankenhaus der Volkspolizei ein-
geliefert. Zu diesem Zeitpunkt war er verblutet. Bei schneller ärztlicher Hilfe hätte Sch. 
wahrscheinlich überlebt. Die Schützen wurden belobigt, lediglich der hohe Munitionsver-
brauch wurde beanstandet.  
g) In der Nacht vom 5. zum 6. Februar 1989 versuchten der 22jährige G. und der gleich-
altrige Ga., die Mauer nach West-Berlin zu übersteigen. Dabei wurde G. durch einen von 
einem Grenzsoldaten abgegebenen Schuß in die Brust tödlich getroffen. Ga. wurde durch 
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einen Schuß verletzt. Die Schützen wurden förmlich belobigt; ihnen zu Ehren fand ein Es-
sen statt. 


